
Finanzamt
Erbschaft- und Schenkungsteuerstelle

Überschlägige Ermittlung von Grundbesitzwerten für Zwecke der Erbschaftsteuer/
Schenkungsteuer nach §§ 151 ff BewG

Finanzamt
(Ort) (Datum)

Grundstückswertstelle/Bewertungsstelle Durchwahl:

Bearbeiter(in):

Aktenzeichen/StNr:
(Bitte bei Antwort angeben):

 Grundstück: Flur, Flurstück-Nr., PLZ, Ort, Straße, Hausnummer EW-Aktenzeichen

Anlagen:      Erbschein
     sonstige Unterlagen zum Erwerber

Dem Erblasser/Schenker ist der o.a. Grundbesitz zuzurechnen.
Ich bitte, den Wert zum Besteuerungszeitpunkt überschlägig zu ermitteln.

Der Schenkungsteuer unterliegt die mittelbare Übertragung des o.a. Grundbesitzes
bzw. die Einräumung eines Nießbrauchs bzw. Wohnrechts. 
Ich bitte, den/die erforderlichen Wert/e zum Besteuerungszeitpunkt überschlägig zu
ermitteln.

Erblasser/Schenker Anschrift/Geburtsdatum/Todestag

Erwerber Anschrift(en) Erwerbsgrund

     vgl. Erbschein      vgl. Erbschein Erbschaft

(Voraus-)
Vermächtnis
Abfindung für
Ausschlagung
Schenkung

Besteuerungszeitpunkt:

ErbSt 30 Anforderung überschlägig ermittelter Grundbesitzwert (Privatvermögen)
Erbschaft- und Schenkungsteuerfinanzamt




